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Proaktiver Ansatz in der  
Täterarbeit
Schlüssel für effektiven Gewaltschutz und  
nachhaltige Prävention häuslicher Gewalt

Christof Furtwängler
Der Text beleuchtet die zentrale Bedeutung des proaktiven Ansatzes als Zugang zu 
Programmen der Täterarbeit bei häuslicher Gewalt, wie von der Bundesarbeitsge-
meinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. (BAG TäHG) vertreten. Dieser Ansatz 
dient dem Schutz der Betroffenen und der nachhaltigen Verhaltensänderung bei 
Tätern und schafft den Zugang zu qualifizierten und standardisierten Programmen.  
Der Artikel stellt die Strukturen, Aufgaben sowie die verbindlichen Qualitätsstan-
dards der BAG TäHG dar und analysiert den aktuellen Stand der bundesweiten 
Umsetzung des proaktiven Ansatzes in Deutschland. Der Ansatz gilt als zentrales 
Instrument zur Unterbrechung von Gewaltkreisläufen und zur Verbesserung des 
Gewaltschutzes. Der Artikel plädiert für eine stärkere gesetzliche und strukturel-
le Verankerung des proaktiven Ansatzes und einen fächendeckenden Ausbau der 
Täterarbeit, um Betroffene besser zu schützen und Täter nachhaltig zu verändern.

Einleitung

Häusliche Gewalt umfasst physi-
sche, psychische, sexualisierte, struk-
turelle und ökonomische Formen von 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 

also zwischen (Ex-)Partner*innen und 
innerhalb von Familien. Sie manifes-
tiert sich in Partner- und Familienbe-
ziehungen, überwiegend zu Lasten von 
Frauen und Kindern und ist damit eine 
zentrale gesellschaftliche Herausfor-
derung, von der Millionen Menschen 

in Deutschland betroffen sind. Gewalt 
im häuslichen Kontext kennt keine so-
zialen oder kulturellen Grenzen und 
reicht von psychischer Manipulation 
über körperliche Misshandlung bis hin 
zu sexualisierter Gewalt. 

Die Prävention, die Intervention und 
auch die Sanktionierung von Gewalt-
handlungen sind herausfordernde Auf-
gaben moderner Gesellschaften. In die-
sem Kontext kommt der Täterarbeit, 
eine wichtige Bedeutung zu. Dabei 
handelt es sich um eine strukturierte, 
professionelle Interventionsform mit 
gewaltausübenden Personen, insbe-
sondere Männern. Täterarbeit ist kein 
Selbstzweck, sondern zielt auf die Un-
terbrechung von Gewaltkreisläufen 
und auf den nachhaltigen Betroffenen-
schutz. Sie ist Gewaltprävention und 
Intervention zugleich und trägt zur 
gesellschaftlichen Normbildung sowie 
zur Verbesserung von Schutz und Si-
cherheit Betroffener bei. Sie dient der 
Prävention von weiterer Gewalt. 

PARTNERSCHAFTSGEWALT
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Programmteilnehmende sollen ler-
nen, Verantwortung für Gewalthand-
lungen zu übernehmen, Empathie zu 
entwickeln und gewaltfreie Konflikt-
lösungen zu trainieren. Untersuchun-
gen zur Wirksamkeit von Täterarbeit 
zeigen, dass Programme inhaltlich 
und strukturell standardisiert und mit 
professionellen Fachkräften durchge-
führt werden müssen. Die nachhaltige 
Verhaltensänderung erfolgt prozess-
haft durch Konfrontation mit eigenen 
Gewalthandlungen, Anregung der Mo-
tivation zur Veränderung schädigen-
der Verhaltensweisen und der Entwick-
lung von Empathie.

Evidenzbasierte und strukturierte 
Täterarbeit wird in Deutschland durch 
Täterarbeitseinrichtungen umgesetzt, 
die sich zur Bundesarbeitsgemeinschaft 
Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. (BAG 
TäHG) zusammengeschlossen haben. 

Was ist die BAG Täterarbeit 
Häusliche Gewalt?

Die BAG TäHG ist ein bundesweiter 
Dachverband, der seit 2007 die Arbeit 
mit Tätern Häuslicher Gewalt koordi-
niert und professionalisiert. Derzeit 
vertritt sie 83 Mitgliedseinrichtun-
gen an insgesamt 115 Standorten und 
setzt verbindliche Standards zur Qua-
litätssicherung in der Täterarbeit. Die 
Geschäftsstelle befindet sich in Berlin. 
Durch Vernetzung, Fortbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit ist die BAG TäHG 
zugleich Motor und Schnittstelle zwi-
schen Praxis, Forschung und Gesetzge-
bung. Zu den zentralen Aufgaben der 
BAG TäHG gehören u.a. die Förderung 
und Professionalisierung der Täter-
arbeit in Deutschland, sowie die Stär-
kung des proaktiven Ansatzes in der 
Täterarbeit. Zudem ist die BAG TäHG 
in interinstitutionellen Kooperations-
bündnissen gegen häusliche Gewalt 
engagiert. Gemeinsam mit anderen 
Institutionen wie Opferschutzeinrich-
tungen, Justiz, Polizei und Jugend-
hilfe wirkt die BAG TäHG auf bessere 
rechtliche, sowie finanzielle Rahmbe-
dingungen hin. Weitere Aufgaben-
schwerpunkte sind die Fort- und Wei-
terbildung, die Öffentlichkeitsarbeit 
und der Bereich Statistik.

Die BAG TäHG verfolgt mit ihrem 
Projekt „Gleichstellungsorientierte Tä-
terarbeit als Gewaltprävention“ das 
Ziel, die professionelle, qualitätsgesi-
cherte und standardisierte Arbeit mit 
gewaltausübenden Personen zu stär-
ken. Im Mittelpunkt steht dabei der 
proaktive Ansatz: Täterarbeitseinrich-

tungen nehmen aktiv und zeitnah Kon-
takt zu gewaltausübenden Personen 
auf, um frühzeitig Intervention und 
Prävention zu verbinden und Betrof-
fene besser zu schützen. Dieser An-
satz versteht sich als integrativ: Die Tä-
terarbeit ist zentraler Bestandteil des 
Betroffenenschutzes und der Gewalt-
prävention und wird explizit pro-femi-
nistisch aufgefasst, d.h. sie erfolgt aus 
der Erkenntnis, dass die Ausübung von 
Macht und Kontrolle in Paarbeziehun-
gen strukturell verankert ist und einen 
Nährboden für Gewalthandlungen bil-
det. Täterarbeit verfolgt daher auch 
stets das Ziel, die transgenerationale 
Weitergabe von Gewalt zu unterbre-
chen. Gleichstellung und Geschlechter-
sensibilität sind zentrale Kriterien für 
die Konzepte, die Durchführung und 
die Weiterentwicklung der Program-
me. Ein Täterprogramm gemäß dem 
Standard der BAG TäHG umfasst min-
destens 50 Stunden Gruppenarbeit 
und ein zusätzliches Aufnahmeverfah-
ren.

Ausgangslage zur Täterarbeit 
2024: Ungenutzte Chancen zur 
Intervention

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 
(PKS) führt die Anzahl an Fällen Häusli-
cher Gewalt dezidiert auf. Auch wenn 
anzunehmen ist, dass die Dunkelziffer 
deutlich höher ist, lassen sich hieraus 
wertvolle Erkenntnisse ableiten. Zu-
nächst ist festzuhalten, dass in he-
terosexuellen Partnerschaften Frau-
en deutlich häufiger Betroffene von 
Partnerschaftsgewalt sind als Män-
ner:  80 % der Betroffenen sind Frau-
en, 75 % der Tatverdächtigen sind 
Männer. 

Die Gesamtzahl der polizeilich fest-
gestellten Fälle von Partnerschafts-
gewalt in Deutschland ist zwischen 
den Berichtsjahren 2023 und 2024 
um 3,7 % gestiegen. Somit werden in 
der PKS insgesamt 265.942 Fälle Häus-
licher Gewalt im Jahr 2024 berichtet. 
Demgegenüber wurden von den BAG-
Mitgliedseinrichtungen 5.143 Fallauf-
nahmen im selben Berichtsjahr 2024 
registriert. Obschon die BAG TäHG und 
ihre Mitgliedseinrichtungen engagiert 
und gut vernetzt arbeiten, legen die-
se Zahlen offen, dass eine Vielzahl der 
Täter mit bestehenden Angeboten 
derzeit nicht erreicht werden. Beste-
hende Zugangsmöglichkeiten müssen 
besser genutzt und hemmende Struk-
turen beseitigt werden. Eine erfolg-
reichere Anbindung von Tätern bietet 

enormes Potenzial für die Prävention 
von Häuslicher Gewalt. 

Die BAG TäHG richtet daher den Blick 
darauf, wie Täter derzeit für entspre-
chende Angebote rekrutiert werden. 
Die größte Gruppe von 36 % der Täter 
meldete sich selbst bei den Einrich-
tungen. 24 % wurden über Jugend-
ämter vermittelt, 7 % über Staatsan-
waltschaften. Die Polizei verwies 6 % 
der Täter in entsprechende Einrichtun-
gen, 5 % wurden über Strafgerichte 
und ebenfalls 5 % über Familiengerich-
te vermittelt.

Auffällig gering ist die die Teilnah-
mequote an Täterarbeitsprogram-
men nach proaktiver Zuweisung. Von 
allen Erstberatungen im Jahr 2024 ka-
men lediglich 5,6 % durch eine proak-
tive Zuweisung zustande. Das nicht ge-
nutzte Potenzial einer konsequenten 
Nutzung des proaktiven Ansatzes wird 
hier deutlich.

Der proaktive Ansatz

Kennzeichnend für den proaktiven 
Ansatz in der Täterarbeit ist, dass Tä-
terberatungsstellen möglichst schnell 
nach der Feststellung Häuslicher Ge-
waltausübung auf die Täter zugehen. 
Personenbezogene Daten werden da-
für zweckgebunden von der Polizei an 
Interventions- oder Täterberatungs-
stellen zur Kontaktaufnahme gemel-
det. Diese suchen die Täter proaktiv 
auf und bieten ein niedrigschwelliges 
Erstgespräch an. Darin geht es um eine 
Normverdeutlichung, das Einhalten 
von Kontakt- und Näherungsverboten, 
die Klärung akuter Bedarfe und die Mo-
tivation zur Teilnahme an weitergehen-
den Programmen der Täterarbeit.

Die Kontaktaufnahme soll möglichst 
tatzeitnah erfolgen. Mit dem proakti-
ven Zugang zu den Täterarbeitseinrich-
tungen wird somit die Aufnahme in ein 
reguläres Täterprogramm erleichtert.

Darüber hinaus ist die proaktive 
Täterarbeit von einer starken Netz-
werkorientierung geprägt:  Die enge 
Zusammenarbeit mit Polizei, Justiz, 
Betroffenenberatung, Frauenhäusern, 
sowie Kinder- und Jugendhilfe stellt 
ein umfassendes Sicherheitsnetz si-
cher und sorgt so für eine ganzheit-
liche und fallorientierte Bearbeitung. 
Selbstverständlich steht die Verbesse-
rung der Sicherheit der Betroffenen 
dabei immer im Vordergrund. 

Gemäß den Bestimmungen in den 
Landespolizeigesetzen erfolgt eine 
Rückmeldung an die Polizei über das Er-
gebnis der Kontaktaufnahme und ggf. 
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über die Bereitschaft zur Teilnahme an 
einem nachgehenden Täterarbeitspro-
gramm. In Schleswig-Holstein, Berlin, 
Brandenburg, Niedersachsen und Bre-
men sind bereits gesetzliche Regelun-
gen in Kraft, welche die Weiterleitung 
der notwendigen Daten zum Schutz 
und zur Intervention grundsätzlich 
vorsehen. In allen anderen Bundeslän-
dern ist eine Datenweitergabe zur Ge-
fahrenabwehr zwar in den Polizeige-
setzen verankert, kommt aber nur in 
wenigen Fällen zur Anwendung.

Zentrale Ziele der proaktiven 
Täterarbeit:

	■ Das Unterbrechen von Gewaltkreis-
läufen und der Betroffenenschutz​

	■ Die Einhaltung von Kontakt- und Nä-
herungsverboten

	■ Die volle Verantwortungsübernah-
me für eigene Gewalthandlungen

	■ Das Aufdecken von Rechtfertigun-
gen und Schuldzuweisungen​

	■ Die Förderung der Motivation zur 
Verhaltensänderung

	■ Die Entwicklung gewaltfreier Hand-
lungsstrategien

	■ Die Einschätzung des Rückfallrisikos
	■ Die nachgehende Aufnahme in Tä-

terarbeitsprogramme
	■ Die Förderung von Empathie

Kontexte proaktiver Täterar-
beit

Die Polizeigesetze der Länder, das 
Bundesdatenschutzgesetz und die 
Datenschutzgrundverordnung bilden 
den rechtlichen Rahmen für die Wei-
tergabe personenbezogener Daten an 
nichtöffentliche Stellen und die dorti-
ge Datenverarbeitung.  Die Prinzipien 
der Zweckgebundenheit und der Ver-
hältnismäßigkeit müssen bei der Da-
tenweitergabe und -verarbeitung be-
achtet werden. Die Polizeigesetze der 
Länder1 weisen hier einige Unterschie-
de auf, die sich in der Zahl der proaktiv 
weitergeleiteten Fälle widerspiegeln. 

In der im Dezember 2024 verabschie-
deten Gewaltschutzstrategie der Bun-
desregierung nach der Istanbul-Kon-
vention wird der proaktive Ansatz als 
zentrales Element der Gewaltpräven-
tion benannt. Durch zweckgerichtete 
Maßnahmen, wie die Einrichtung von 
Koordinierungsstellen, gezielte Täter-
arbeit, verpflichtende Risikoanalysen 
und Interventionsketten, die frühzei-
tig eingreifen, soll der proaktive An-
satz vorangebracht werden. Die neue 
EU-Gewaltschutzrichtlinie (z.B. Richtli-
nie (EU) 2024/1385) sieht in Artikel 19 
den proaktiven Ansatz explizit vor.​2

Im Artikel 16 der Istanbul-Konven-
tion („Vorbeugende Interventions- 
und Behandlungsprogramme“) ist die 
Umsetzung des proaktiven Ansatzes 
ebenfalls verankert.

Im Gewalthilfegesetz (GewHG) von 
2025 ist der strukturelle Ausbau der 
Täterarbeit als Präventionsmaßnahme 
formuliert.

Die Länder müssen bis spätestens 
2027 eine Ausgangsanalyse sowie 
eine Entwicklungsplanung zu ihren 
Schutz- und Beratungsangeboten er-
stellen und ein Finanzierungskonzept 
vorlegen. GREVIO3 forderte bereits 
2022, „die Einrichtung von speziellen 
Programmen für Täter Häuslicher Ge-
walt im ganzen Land sicherzustellen“. 
Auch im Referentenentwurf zur Ände-
rung des Gewaltschutzgesetzes vom 
August 2025 ist die Anordnung einer 
verpflichtenden Teilnahme an Anti-Ge-
walt-Trainings durch Familiengerichte 
geplant. Einige Weichen für eine Ver-
besserung von Intervention und Prä-
vention Häuslicher Gewalt sind also be-
reits gestellt.

Herausforderungen in der Um-
setzung

Weiterhin sind jedoch erhebliche 
Hemmnisse in der Umsetzung des pro-
aktiven Ansatzes zu verzeichnen. Föde-
ral bedingte, unterschiedliche polizei-
rechtliche Rahmenbedingungen sind 
hier zu nennen. Datenschutzrechtli-

che Vorgaben verhindern eine stärkere 
Gewichtung des Betroffenenschutzes. 
Die Weitergabe personenbezogener 
Daten ist aber Voraussetzung für eine 
gelingende proaktive Täterarbeit. 
Auch die Versorgung mit Täterarbeit 
ist lückenhaft. Es gibt nicht genü-
gend Fachkräfte, die eine professio-
nelle Umsetzung gewährleisten kön-
nen. Die Finanzierung ist vielerorts 
unzureichend. Ohne ausreichende Res-
sourcen können Täterprogramme ge-
mäß Standard nur eingeschränkt und 
der proaktive Ansatz nicht flächen-
deckend umgesetzt werden. Bisher 
nehmen nur wenige der proaktiv kon-
taktierten Personen an einem ersten 
Beratungsgespräch und nachgehend 
an einem Täterprogramm teil. Die Mo-
tivation zu einer freiwilligen Teilnahme 
ist eher gering ausgeprägt. Um die Ge-
waltschutzstrategie der Bundesregie-
rung konsequent voranzubringen, ist 
eine Verpflichtung zur Wahrnehmung 
von mindestens einem Erstgespräch 
zielführend.

Sachstand des Projektes 
„Gleichstellungsorientierte Tä-
terarbeit als Gewaltprävention“

Die BAG TäHG zielt im Rahmen der 
Projektförderung durch das Bundes-
ministerium für Bildung, Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) da-
rauf ab, diese Hemmnisse abzubauen. 
Zum einen werden Schulungsmateria-
lien für unterschiedliche Zielgruppen 
entwickelt und in Modellregionen er-
probt. Regelmäßige und zielgruppen-
orientierte Schulungsformate sind 
unabdingbar für eine erfolgreiche Um-
setzung des Ansatzes und stellen da-
rüber hinaus Informationen über die 
Täterarbeit im regionalen Netzwerk si-
cher. In einigen Regionen, so in Landau 
(Südpfalz) ist es bereits gelungen, den 
proaktiven Ansatz erfolgreich zu eta-
blieren. Dort finden auch regelmäßige 
Fallkonferenzen unter Einbezug aller 
relevanten Akteur*innen statt. Die Er-
fahrungen aus den Modellregionen zei-

1	  Die Weitergabe personenbezogener Daten an nichtöffentliche Stellen ist in den Polizeiaufgabengesetzen der Länder geregelt: In Baden-Württemberg im PolG BW § 59 
Abs. 4, in Bayern im BayPAG § 59, in Berlin im ASOG Bln § 45, in Brandenburg im BbgPolG § 16c, in Bremen im BrermPolG § 55, Abs. 5, in Hamburg im PolDVG § 46, Abs. 1 & 
2, in Hessen im HSOG § 22, Abs. 2, in Mecklenburg-Vorpommern im SOG M-V § 39b, Abs. 4, in Niedersachsen im NPOG § 44 Abs. 1, in Nordrhein-Westfalen im PolG NRW § 27 
Abs. 2 & 3, in Rheinland-Pfalz im POG § 60, Abs. 1, 2 und 4, im Saarland im SPolDVG § 45, in Sachsen-Anhalt im SOG LSA § 28, in Sachsen im Sächs PVDG § 84, Abs. 3 und in 
Schleswig-Holstein im LVwG § 201a, Abs. 6.

2	 EU-Gewaltschutzrichtlinie 2024/1385, Artikel 37: Interventionsprogramme 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass gezielte Interventionsprogramme eingerichtet werden, um das Risiko von Gewalt 
gegen Frauen oder Häuslicher Gewalt oder von Wiederholungsdelikten zu verhindern und zu minimieren. 
(2) Die Interventionsprogramme gemäß Absatz 1 werden für die Teilnahme von Personen zur Verfügung gestellt, die einen Akt der Gewalt gegen Frauen oder Häuslicher 
Gewalt begangen haben, und können für die Teilnahme anderer Personen zur Verfügung gestellt werden, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie solche Straftaten 
begehen könnten. Dies kann auch Personen einschließen, die das Bedürfnis verspüren, daran teilzunehmen, beispielsweise, weil sie befürchten, dass sie einen Akt der Ge-
walt gegen Frauen oder der häuslichen Gewalt begehen könnten.

3	  GREVIO ist der Expert:innenausschuss zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats vom 11. Mai 2011 (Istanbul-Konvention) in Deutschland. Der erste Evaluie-
rungsbericht wurde im Oktober 2022 vom BMFSFJ (Hrsg.) veröffentlicht.
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gen, dass eine verbindliche und enge 
Kooperation, ausreichende Ressourcen 
und klare rechtliche Rahmenbedingun-
gen entscheidend für eine erfolgreiche 
Umsetzung des proaktiven Ansatzes in 
der Täterarbeit sind. Regelmäßige Schu-
lungen für Polizei und Justiz sowie eine 
Auswertung und Steuerung der Praxis 
sind unbedingt erforderlich.

In den Modellregionen Potsdam 
(Brandenburg) und Nürnberg (Mittel-
franken) hingegen bestehen noch er-
hebliche Umsetzungsdefizite, etwa 
durch fehlende Durchführungsbe-
stimmungen oder mangelnde Finan-
zierung.

Die Erfahrungen im Projekt zeigen 
eindeutig, dass eine einheitliche, flä-
chendeckende Umsetzung dieser wich-
tigen Gewaltschutzmaßnahme nur 
durch den politischen Willen zur Um-
setzung der vorhandenen rechtlichen 
Grundlagen und die Bereitstellung der 
erforderlichen Mittel zu erreichen ist. 
Andernfalls bleibt es bei einzelnen In-
seln einer Umsetzung. Diese Einschät-
zung wird auch durch die bundeswei-
te Statistik der BAG TäHG gestützt, die 
zeigt, dass der proaktive Ansatz bisher 
nur punktuell umgesetzt wird.

Kernbotschaften und Ausblick

Der proaktive Ansatz in der Täter-
arbeit Häuslicher Gewalt setzt auf die 
frühzeitige Kontaktaufnahme zu ge-
waltausübenden Personen, um Inter-
vention und Prävention zu verbinden 
und Betroffene besser zu schützen. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Täterar-
beit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) eta-
blierte bereits verbindliche Standards 
zur Qualitätssicherung und setzt sich 

für die Kooperationen in Netzwerken 
ein. Die BAG TäHG fordert die Einrich-
tung klarer rechtlicher Regelungen 
sowie die Sicherstellung finanzieller 
Rahmenbedingungen, damit Täterar-
beit deutschlandweit wirksam umge-
setzt werden kann. Wir alle profitieren, 
wenn Gewaltzyklen unterbrochen und 
nicht an die nächste Generation wei-
tergegeben werden.

Die Gewaltschutzstrategie der Bun-
desregierung für die Jahre 2025-2030 
mahnt, dass Täterarbeit und insbeson-
dere der proaktive Ansatz als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe verstanden 
werden müssen. Eine flächendeckend 
erreichbare, gesetzlich und struktu-
rell verankerte Täterarbeit ist unab-
dingbar, um nachhaltigen Schutz und 
Prävention zu gewährleisten. Nur so 
können die Betroffenen rechtzeitig 
geschützt und Täter zu nachhaltigen 
Verhaltensänderungen motiviert wer-
den. Die BAG TäHG empfiehlt daher, be-
stehende Hürden abzubauen, gesetz-
liche Regelungen deutschlandweit zu 
vereinheitlichen und Ressourcen be-
reitzustellen, um die Schutz- und Prä-
ventionsziele der kommenden Jahre zu 
erreichen.

Christof Furtwängler ist Projektreferent für den proaktiven 
Ansatz bei der BAG TäHG.

Kontakt: christof.furtwaengler@bag-taeterarbeit.de
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